
Seit März 2025 betreut die asum zu-
dem gemeinsam mit der Mieterbera-
tung Prenzlauer Berg die neu einge-
richtete Mietpreisprüfstelle des Lan-
des Berlin. Die Mietpreisprüfstelle ist 
ein niedrigschwelliges Beratungsan-
gebot für alle Haushalte in Berlin, die 
den Verdacht haben, eine überhöhte 
Miete zu zahlen. Sie unterstützt Mie-
terinnen und Mieter bei der Überprü-
fung ihrer Miethöhe und berät zu wei-
teren Schritten zur Wahrnehmung ih-
rer Rechte. Durch individuelle Bera-
tung werden sie über ihre rechtlichen 
Möglichkeiten informiert und an die 
entsprechenden Stellen zur Durchset-
zung ihrer Rechte vermittelt. Eine 
überhöhte Miete kann sich aus einem 
Verstoß gegen die Mietpreisbremse 
oder aus §5 Wirtschaftsstrafgesetz 
(Mietpreisüberhöhung)  
ergeben. Im Fall des Verdachtes auf 
Verstoß gegen §5 Wirtschaftsstrafge-
setz wird an die entsprechenden Stel-
len der Bezirke vermittelt. Mieterhö-

hungen werden von der Mietpreisprüf-
stelle jedoch nicht geprüft. Die Bera-
tungen sind kostenlos und vertraulich.

Die Mietpreisprüfstelle bietet  
folgende Leistungen an:
—Erstberatung zur Miethöhe bei Ver-
dacht auf Verstoß gegen die Mietpreis-
bremse (§ 556d (2) BGB) und bei Ver-
dacht auf Mietpreisüberhöhung (Ver-
stoß gegen §5 Wirtschaftsstrafgesetz)
—Unterstützung bei der Ermittlung 
der ortsüblichen Vergleichsmiete
—Beratung zu rechtlichen Schritten 
bei überhöhter Miete
Die Beratungen finden telefonisch, 
per E-Mail oder in Präsenzsprechstun-
den an zwei zentralen Standorten in 
Berlin statt. Zusätzlich gibt es telefo-
nische Sprechstunden.
Sie erreichen die Mietpreisprüfstelle 
telefonisch montags, mittwochs und 
freitags zwischen 9 und 12 Uhr und 

dienstags und donnerstags zwischen 
14 und 17 Uhr unter der Telefonnum-
mer 030-213 007 302. Bitte rufen Sie 
zur Terminvereinbarung an. Bei der 
Terminvereinbarung wird besprochen, 
welche Unterlagen für die Beratung 
benötigt werden. 
Per eMail können Sie Terminanfragen 
an termin@mietpreispruefstelle.de 
schicken. Bitte geben Sie dabei eine 
Telefonnummer für Rückfragen an. 
Präsenzzeiten- und Standorte für die 
Beratung (Termin erforderlich):
—dienstags zwischen 15 und 18 Uhr 
in den Räumen der Mieterberatung 
Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee 
59, 10437 Berlin 
—donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr 
in den Räumen der asum GmbH,  
Thaerstr. 30D, 10249 Berlin 
Für allgemeine Fragen nutzen Sie bitte 
die eMail-Adresse  
info@mietpreispruefstelle.de.

Das Wohnungsamt Friedrichshain- 
Kreuzberg hat den ersten rechtskräfti-
gen Bußgeldbescheid in Friedrichs-
hain-Kreuzberg wegen Verstoßes ge-
gen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Miet-
preisüberhöhung) erwirkt: Weil eine 
Immobilien-Eigentümerin und Ver-
mieterin eine viel zu hohe Miete ver-
langte, muss sie nun eine Strafe zah-
len. Im konkreten Fall lag die 38,25 m² 
große Wohnung in Friedrichshain, die 
Miete lag rund 190 Prozent über dem 

Mietspiegel. Als Bußgeld hatte das 
Wohnungsamt Friedrichshain-Kreuz-
berg 26.253,50 Euro festgesetzt sowie 
einen Mehrerlös von 22.264,08 Euro 
eingefordert. Der Mehrerlös ent-
spricht der Rückforderung der zu viel 
gezahlten Miete und steht der ehema-
ligen Mieterin zu, sofern sie einen 
entsprechenden Antrag stellt.
Es ist das erste Mal, dass in Berlin ein 
Verstoß gegen § 5 des Wirtschafts-
strafgesetzes (Mietpreisüberhöhung) 
erwirkt wurde. Eine Mietpreisüberhö-
hung liegt vor, wenn infolge der Aus-
nutzung eines geringen Angebots an 
vergleichbarem Mietraum die gefor-
derte Miete die ortsübliche Ver-
gleichsmiete um mehr als 20 Prozent 
übersteigt. Demnach begeht ein Ver-
mieter eine Ordnungswidrigkeit, 
wenn er eine solche überhöhte Miete 
verlangt. 

Mietwucher und überhöhte Mieten 
sind in Berlin mit seinem akuten 
Wohnungsmangel keine Seltenheit – 
in den letzten Jahren sind die Mieten 
stark gestiegen. Weil der Wohnungs-
markt so angespannt ist, nutzen eini-
ge Vermieter die Not Wohnungssu-
chender aus und verlangen Mieten, 
die weit über dem Mietspiegel liegen. 

Um dem entgegenzuwirken, hat der 
Senat im März 2025 eine Stelle zur 
Mietpreisüberprüfung eingerichtet, 
bei der Mieterinnen und Mieter prü-
fen lassen können, ob sie eine über-
höhte Miete zahlen (siehe oben). Laut 
einer ersten Zwischenbilanz im Au-
gust dieses Jahres wurden allein von 
März bis Juni bei 93 von 95 überprüf-
ten Mietverträgen unzulässige Über-
schreitungen der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete festgestellt.� us
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Der Masterplan »Block 616« liegt recht-
zeitig vor dem Auslaufen des Sanie-
rungsgebietes Südliche Friedrichstadt 
auf dem Tisch. Er wird vom Sanie-
rungsbeauftragten Stadtkontor im Auf-
trag des Bezirksamts ausgearbeitet, 
im Oktober wurde der aktuelle Bear-
beitungsstand auf dem Sanierungs-
beirat des Gebiets vorgestellt. 
Vorausgegangen war 2023/2024 ein 
städtebauliches Werkstattverfahren, 
an dem auch die Bürgerinnen und Bür-
ger beteiligt waren. Nun geht es dar-
um zu prüfen, wie die Ergebnisse die-
ses Verfahrens, also die favorisierten 
Entwürfe, tatsächlich realisiert werden 
können und wo Anpassungen not-
wendig sind. 

Der kürzlich vorgestellte Stand des 
Masterplans war zuvor mit den beiden 
Grundstückseigentümern und poten-
ziellen Bauherren, der landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE 
und der AOK, abgestimmt worden. 
Denn Teil der Planung ist auch ein Vor-
schlag, wie die beiden großen Grund-
stückseigentümer HOWOGE und AOK 
Nordost mit dem Gelände zwischen 
der Friedrich-Stampfer-Straße und 
dem bestehenden Wohnhausriegel 
der HOWOGE und einem Grundstücks
tausch umgehen können. Im Master-
plan geht es aber nicht nur um künfti-
ge Baukörper zwischen Wilhelmstraße 
und Mehringplatz, sondern auch um 
Grün-, Frei und Spielflächen, um Wege-
führungen oder auch Erschließungs-
möglichkeiten.

Dabei muss der Masterplan sowohl 
den wirtschaftlichen Interessen von 
HOWOGE und AOK gerecht werden 
als auch das öffentliche Interesse an 
der Entwicklung dieses Areals aufneh-
men, wie sie in den Sanierungszielen 
des Gebiets Südliche Friedrichstadt 
niedergelegt sind. Dazu gehört u.a. ein 
hoher Anteil an Wohnungsbau, wo-
von ein großer Teil mietpreis- und  

belegungsgebundener Wohnungen zu 
errichten ist. Daneben müssen aber 
auch die Belange des Denkmalschut-
zes berücksichtigt werden, denn die 
kreisförmige Randbebauung des 
Mehringplatzes ist ja als Baudenkmal 
ausgewiesen. 

Nach derzeitigem Stand des Master-
plans könnten drei punktförmige Bau-
körper mit unterschiedlicher Höhen-
staffelung entstehen: ein bis zu vier-
zehn Geschosse hoher Turm mit Mi-
schnutzung an der Wilhelmstraße, ein 
sechs- bis neungeschossiges Wohn-
haus im mittleren Grundstücksbereich 
und ein vier- bis sechsgeschossiges 
Wohnhaus hinter den bestehenden 
Randgebäuden zur Friedrichstraße 
bzw. zum Mehringplatz. Der Plan ori-
entiert sich dabei an den Ergebnissen 
des städtebaulichen Werkstattverfah-
rens unter Berücksichtigung der Ein-
wände und Anregungen der Eigentü-
mer, der Denkmalpflege und auch der 
Bürgerinnen und Bürger. Allerdings 
haben die vorgeschlagenen Baukörper 
jetzt einen kleineren »Fußabdruck«, 
also eine geringere Grundfläche. 
Dabei könnte die Wohnungsbauge-
sellschaft HOWOGE das Baurecht für 
das östliche und mittlere Gebäude  
erhalten und die AOK das Baurecht 
für den Vierzehngeschosser an der 
Wilhelmstraße. Dieser soll zum Teil 

Wohnzwecken dienen, zum Teil ge-
werblich genutzt werden können. 
Dazu müsste die HOWOGE die Freiflä-
chen im Zentrum ihrer Wohnanlage 
einbringen, die sowohl dem großen 
Wohnriegel Wilhelmstr. 2-6 als auch 
der Randbebauung des Mehringplat-
zes und der Friedrichstraße zugeord-
net sind – inklusive des nicht mehr 
gebrauchten Öltanks auf dem Gelände. 
Die AOK würde ihren Parkplatz nörd-
lich der Friedrich-Stampfer-Straße 
einbringen. Und auch der Bezirk gibt 
eine Fläche dazu: die nördliche Hälfte 
der Friedrich-Stampfer-Straße. 

Die Freiflächengestaltung ist so aus-
gerichtet, dass die entstehenden 
Grundstücke der HOWOGE und der 
AOK auch getrennt voneinander ent-
wickelt werden können. Allerdings hat 
die Gebietsvertretung Sorge, was pas-
siert, wenn die AOK ihr Grundstück 
nicht zeitgleich mit der HOWOGE ent-
wickelt. Sie befürchtet, dass dann ein 
»städtebauliches Loch« im Block 616 
entstehen könnte. Die Gebietsvertre-
tung schlägt vor, für diesen Fall eine 
Zwischenlösung zu finden.

Doch nun kommt es auf die Zustim-
mung der beiden beteiligten Unterneh-
men an. Davon wird abhängen, wie 
und wann der Masterplan zur Umset-
zung kommt.� cs

Aktueller Masterplan vorgestellt
Im Block 616 sollen sich AOK und HOWOGE über die Neuordnung der Bauflächen verständigen

Im Herbst rechnet der Baustadtrat von Friedrichs-
hain-Kreuzberg Florian Schmidt mit dem Eingang 
eines Bauantrages für den Neubau auf dem Grund-
stück Friedrichstraße 245, das sich vom ehemaligen 
Edeka-Markt an der Friedrichstraße entlang der 
Franz-Klühs-Straße bis zur Wilhelmstraße erstreckt. 

6

C
H

R
IS

TO
PH

 E
C

KE
LT

ST
A

D
TK

O
N

TO
R

asum betreut wieder  
offene Mieterberatung 
im Gebiet  
Außerdem berät sie bei der Mietpreis- 
prüfstelle zu überhöhten Mieten

Bezirk geht gegen 
überhöhte Mieten vor  
Erstmalig muss eine Vermieterin  
26.000 Euro Bußgeld wegen zu hoher 
Miete zahlen

Nach einer längeren Pause, die durch eine verzö-
gerte Neuausschreibung verursacht wurde, berät 
die asum nun wieder im Auftrag des Bezirksamts 
Mieterinnen und Mieter im Sanierungsgebiet Süd-
liche Friedrichstadt (Sprechzeiten siehe S. 2).  


